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(54) Heizkörper

(57) Die Erfindung betrifft einen Heizkörper für den
Anschluss an ein Rohrleitungsnetz. Dieser ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlussteile durch einen
sich maximal über die Bauhöhe des Heizkörpers
erstreckenden Montagehilfsbügel miteinander verbun-
den sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Heizkörper mit
Anschlussteilen für den Anschluss an ein Rohrleitungs-
netz.
[0002] Heizkörper, insbesondere Flachheizkörper,
werden heute in Abmessungen hergestellt, die sich auf
die Heizkörperhöhe und die Heizkörperlänge beziehen.
Die Bautiefe ergibt sich durch den Typ und den Wand-
abstand. Die Anschlussteile an den Heizkörpern zur
Anbindung an ein Rohrleitungsnetz sind auf die Bau-
höhe bezogen und meistens von der Heizkörperfront-
platte verdeckt. Sie stehen damit üblicherweise nicht
über das Maß der Bauhöhe des Heizkörpers hinaus.
Daraus ergibt sich die Tatsache, dass der Nabenab-
stand (Achsmaß) zwischen den Anschlussteilen kleiner
ist als die Bauhöhe des Heizkörpers.
Im Gegensatz dazu wurden bei früher gebräuchlichen
Heizkörpern der Nabenabstand (Achsmaß) zwischen
den Anschlussteilen und die Heizkörperlänge als
Bezugsgröße verwendet. Daraus ergibt sich der Nach-
teil, dass ein einfacher Austausch von früher gebräuch-
lichen Heizkörpern, z. B. durch modernere
Flachheizkörper, nicht möglich ist. Um einen einfachen
Austausch zu ermöglichen, werden die Anschlussmaße
von Flachheizkörpern denen der früher gebräuchlichen
Heizkörper angepasst. Bei den dabei verwendeten spe-
ziellen Anschlussstücken kann es sich um einge-
schraubte Varianten wie S- oder Z- förmige einzelne
Einschraubnippel mit verschiedenen Dichtungen han-
deln, wobei die Schrauben meist als Hohlschrauben
ausgeführt sind. Bei Auslieferung kann diese Variante
bereits vormontiert sein oder als Beipack mitgeliefert
werden.
Es sind aber auch fest eingeschweißte Varianten
bekannt, wobei diese besonders geformte
Anschlussnippel aufweisen, die mit Widerstands-
schweißmaschinen eingeschweißt werden. Hierfür sind
dann an den automatischen Schweißstraßen zur Heiz-
körperherstellung zusätzliche Magazine oder Umbau-
bzw. Rüstmaßnahmen erforderlich. Damit verbunden
sind relativ hohe Investitionen und eine schlechte
Maschinenauslastung. Deshalb wird bei dieser Variante
meist nur ein Nippel der an der Bauhöhe angebrachten
Anschlussteile durch ein anders geformtes
Anschlussstück ersetzt.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
besteht deshalb darin, einen Heizkörper zu entwickeln,
der die o. g. Nachteile des Standes der Technik in
Bezug auf den Austausch von Heizkörpern mit unter-
schiedlichen Bezugsgrößen bezüglich der Anschluss-
maße überwindet.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 2
und 3 enthalten.
Für den DIN-Nabenabstand Heizkörperhöhe werden
bei heute üblichen Heizkörpern die T- und Winkelstücke

üblicherweise einzeln über Magazine zugeführt, mit
Greifern positioniert und mit einer speziellen Nippel-
schweißanlage eingeschweißt. Bei Anschlussteilen für
Heizkörper mit abweichender Bezugsgröße sind jedoch
zusätzliche Magazine bzw. aufwendige Umbau- oder
Rüstmaßnahmen erforderlich. Diese können durch die
erfindungsgemäße Lehre vermieden werden. Demnach
beinhaltet die Erfindung einen Heizkörper mit
Anschlussteilen für den Anschluss an ein Rohrleitungs-
netz, wobei die Anschlussteile durch einen sich maxi-
mal über die Bauhöhe des Heizkörpers erstreckenden
Montagehilfsbügel miteinander verbunden sind.
Die Anschlussteile weisen nach einem weiteren Merk-
mal der Erfindung Adapterstücke auf, die den
Anschluss an das Rohrleitungsnetz gewährleisten.
Durch den Montagehilfsbügel, welcher beide Teile einer
Anschlussseite über die Bauhöhe verbindet, kann der
Schweißvorgang ohne Umbau von Greifwerkzeugen
oder zusätzlichen Magazinen an der in Schweißstraßen
üblicherweise integrierten Ventilgarniturschweißanlage
durchgeführt werden.

[0005] Ein Umbau der Nippelschweißanlage ist
damit nicht erforderlich.
[0006] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
können am Montagehilfsbügel außer den Anschlusstei-
len weitere Bauteile unterschiedlicher Funktion, vor-
zugsweise Halter und/oder Nippel, befestigt sein. Der
Montageaufwand wird dadurch wesentlich verringert.
Nach einem anderen Merkmal der Erfindung ist vorge-
sehen, dass bei mindestens einem Anschlussteil die
Anschlussseite zur Heizkörpermitte ausgeprägt ist.
Dadurch kann ein mittiger Anschluss des Heizkörpers
realisiert werden.
[0007] Nachfolgend soll die Erfindung anhand
eines Ausführungsbeispieles näher erläutert werden. In
der Zeichnung zeigt die

Figur 1: eine schematische Darstellung eines Heiz-
körpers mit Montagehilfsbügel.

[0008] In Figur 1 wird in schematischer Darstellung
ein Flachheizkörper gezeigt, wobei die Anschlussteile
1, 2 durch einen sich maximal über die Bauhöhe des
Heizkörpers erstreckenden Montagehilfsbügel 3 mitein-
ander verbunden sind. Die Anschlussteile 1, 2 sind mit
Adapterstücken 5 versehen, die den Anschluss an das
Rohrleitungsnetz im DIN-Nabenabstand 4 gewährlei-
sten. In Altbauwohnungen sind häufig früher gebräuch-
liche DIN-Radiatoren eingebaut. Bei diesen
Heizkörpern dienen Nabenabstand 6 und Heizkörper-
länge als Bezugsgröße. Ein einfacher Austausch mit
modernen Flachheizkörpern ist nicht möglich, da heute
Heizkörperhöhe und Heizkörperlänge als Bezugsgröße
dienen. Die Anschlussteile an diesen Heizkörpern zur
Anbindung an das Rohrleitungsnetz sind demnach auf
die Bauhöhe des Heizkörpers bezogen. Durch den am
Heizkörper verbleibenden Montagehilfsbügel 3 können
in überraschend einfacher Weise die Anschlussmaße
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von modernen Flachheizkörpern denen der früher
gebräuchlichen DIN-Radiatoren angepasst werden.

Patentansprüche

1. Heizkörper mit Anschlussteilen für den Anschluss
an ein Rohrleitungsnetz, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlussteile (1, 2) durch einen sich
maximal über die Bauhöhe des Heizkörpers
erstreckenden Montagehilfsbügel (3) miteinander
verbunden sind.

2. Heizkörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlussteile (1, 2) Adapters-
tücke (5) aufweisen, die den Anschluss an das
Rohrleitungsnetz gewährleisten.

3. Heizkörper nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nabenabstände mit den Adap-
terstücken (5) sich vergrößern oder verkleinern.

4. Heizkörper nach einem der o.g. Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass außer den
Anschlussteilen (1, 2) weitere Bauteile unterschied-
licher Funktion, vorzugsweise Halter und/oder Nip-
pel (7), am Montagehilfsbügel (3) befestigt sind.

5. Heizkörper nach einem der o.g. Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei mindestens
einem Anschlussteil (1, 2) die Anschlussseite zur
Heizkörpermitte ausgeprägt ist.
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